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I. EINFÜHRUNG

Das vorliegende Dokument enthält Vorschläge für die im Dokument CA/156/97
dargelegten Änderungen des EPÜ. Der Einfachheit halber wurde die Reihenfolge
der dort vorgeschlagenen Änderungen beibehalten. Die derzeitige Fassung der
entsprechenden Bestimmungen des EPÜ ist in der linken Spalte wiedergegeben; die
vorgeschlagenen Änderungen sind in der rechten Spalte aufgeführt.

II. VORSCHLÄGE

A. IM HINBLICK AUF EINE AMTSWEITE EINFÜHRUNG VON BEST
ERFORDERLICHE ÄNDERUNGEN

a) Wegfall von Verweisungen auf den geographischen Standort von Organen des
EPA; größere Flexibilität beim Übergang der Zuständigkeit innerhalb des Amts 

Artikel 16 Artikel 16 
Eingangsstelle Eingangsstelle

Die Eingangsstelle gehört zur Zweigstelle
in Den Haag. Sie ist für die Eingangs-
und Formalprüfung europäischer Patent-
anmeldungen bis zu dem Zeitpunkt
zuständig, zu dem ein Prüfungsantrag
gestellt worden ist oder der Anmelder
nach Artikel 96 Absatz 1 erklärt hat, daß
er die Anmeldung aufrechterhält. Außer-
dem obliegt ihr die Veröffentlichung der
europäischen Patentanmeldungen und
europäischen Recherchenberichte.  

Die Eingangsstelle [-] ist für die Eingangs-
und Formalprüfung europäischer Patent-
anmeldungen [-] sowie für die Veröffent-
lichung der europäischen Patentanmel-
dungen und europäischen Recherchen-
berichte zuständig.
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Artikel 17 Artikel 17 
Recherchenabteilungen Recherchenabteilungen

Die Recherchenabteilungen gehören zur
Zweigstelle in Den Haag. Sie sind für die
Erstellung europäischer Recherchen-
berichte zuständig. 

Artikel 18
Prüfungsabteilungen

(1) Die Prüfungsabteilungen sind für die
Prüfung europäischer Patentanmel-
dungen von dem Zeitpunkt an zuständig,
von dem an die Eingangsstelle nicht
mehr zuständig ist.  

(2) Eine Prüfungsabteilung setzt sich aus
drei technisch vorgebildeten Prüfern
zusammen. Bis zum Erlaß der Entschei-
dung über die europäische Patentanmel-
dung wird jedoch in der Regel ein Prüfer
der Prüfungsabteilung mit der Bearbei-
tung der Anmeldung beauftragt. Die
mündliche Verhandlung findet vor der
Prüfungsabteilung selbst statt. Hält es die
Prüfungsabteilung nach Art der Entschei-
dung für erforderlich, so wird sie durch
einen rechtskundigen Prüfer ergänzt. Im
Fall der Stimmengleichheit gibt die
Stimme des Vorsitzenden der Prüfungs-
abteilung den Ausschlag.  

Die Recherchenabteilungen [-] sind für
die Erstellung europäischer Recherchen-
berichte zuständig. 

Artikel 18
Prüfungsabteilungen

(1) Die Prüfungsabteilungen sind für die 
Prüfung europäischer Patentanmeldun-
gen [-] zuständig [-].

unverändert
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Artikel 91 Artikel 91
Formalprüfung Formalprüfung

(1) Steht der Anmeldetag einer europäi- (1) Steht der Anmeldetag einer europäi-
schen Patentanmeldung fest und gilt die schen Patentanmeldung fest und gilt die
Anmeldung nicht nach Artikel 90 Absatz Anmeldung nicht nach Artikel 90 Absatz
3 als zurückgenommen, so prüft die
Eingangsstelle, ob 

a) den Erfordernissen des Artikels 133
Absatz 2 entsprochen worden ist;  

b) die Anmeldung den Formerforder-
nissen genügt, die zur Durchführung
dieser Vorschrift in der Ausführungs-
ordnung vorgeschrieben sind; 

c) die Zusammenfassung eingereicht
worden ist;  

d) der Antrag auf Erteilung eines europäi-
schen Patents hinsichtlich seines Inhalts
den zwingenden Vorschriften genügt, die
in der Ausführungsordnung vorgeschrie-
ben sind, und ob gegebenenfalls den
Vorschriften dieses Übereinkommens
über die Inanspruchnahme der Priorität
entsprochen worden ist;  

e) die Benennungsgebühren entrichtet
worden sind;  

3 als zurückgenommen, so prüft das
Europäische Patentamt, ob 

unverändert

unverändert

unverändert

unverändert

unverändert
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f) die Erfindernennung nach Artikel 81
erfolgt ist;  

g) die in Artikel 78 Absatz 1 Buchstabe d
genannten Zeichnungen am Anmeldetag
eingereicht worden sind.  

(2) Stellt die Eingangsstelle behebbare
Mängel fest, so gibt sie dem Anmelder
nach Maßgabe der Ausführungsordnung
Gelegenheit, diese Mängel zu beseitigen. 

(3) Werden die in den Fällen des
Absatzes 1 Buchstaben a bis d fest-
gestellten Mängel nicht nach Maßgabe
der Ausführungsordnung beseitigt, so
wird die europäische Patentanmeldung
zurückgewiesen; betreffen die in Absatz
1 Buchstabe d genannten Vorschriften
den Prioritätsanspruch, so erlischt der
Prioritätsanspruch für die Anmeldung.  

(4) Wird im Fall des Absatzes 1 Buch-
stabe e die Benennungsgebühr für einen
Vertragsstaat nicht rechtzeitig entrichtet,
so gilt die Benennung dieses Staats als
zurückgenommen.  

unverändert

unverändert

(2) Stellt das Europäische Patentamt
behebbare Mängel fest, so gibt es dem
Anmelder nach Maßgabe der Ausfüh-
rungsordnung Gelegenheit, diese Mängel
zu beseitigen.  

unverändert

unverändert
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(5) Wird im Fall des Absatzes 1 Buch-
stabe f die Erfindernennung nicht nach
Maßgabe der Ausführungsordnung
vorbehaltlich der darin vorgesehenen
Ausnahmen innerhalb von sechzehn
Monaten nach dem Anmeldetag oder,
wenn eine Priorität in Anspruch
genommen worden ist, nach dem
Prioritätstag nachgeholt, so gilt die
europäische Patentanmeldung als
zurückgenommen.  

(6) Werden im Fall des Absatzes 1
Buchstabe g die Zeichnungen nicht am
Anmeldetag eingereicht und wird der
Mangel nicht nach Maßgabe der
Ausführungsordnung beseitigt, so tritt
nach der vom Anmelder aufgrund der
Ausführungsordnung getroffenen Wahl
die Rechtsfolge ein, daß entweder der
Anmeldetag neu auf den Tag der
Einreichung der Zeichnungen festgesetzt
wird oder die Bezugnahmen auf die
Zeichnungen in der Anmeldung als
gestrichen gelten. 

unverändert

unverändert
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b) Wegfall der Beschränkung der Zuständigkeit der Zweigstelle Den Haag und der
Dienststelle Berlin auf das Gebiet der Recherche im Zentralisierungsprotokoll

Abschnitt I  Abschnitt I

(1)(a) Bei Inkrafttreten des Übereinkom-
mens treffen die Vertragsstaaten des
Übereinkommens, die gleichzeitig
Mitgliedstaaten des durch das Haager
Abkommen vom 6. Juni 1947 errichteten
Internationalen Patentinstituts sind, die
notwendigen Maßnahmen, um sicher-
zustellen, daß alle Aktiva und Passiva
sowie das gesamte Personal des Inter-
nationalen Patentinstituts spätestens zu
dem in Artikel 162 Absatz 1 des Über-
einkommens vorgesehenen Zeitpunkt auf
das Europäische Patentamt übertragen
werden. Diese Übertragung erfolgt im
Wege eines Vertrags zwischen dem
Internationalen Patentinstitut und der
Europäischen Patentorganisation. Die
oben erwähnten Staaten und die anderen
Vertragsstaaten des Übereinkommens
treffen die notwendigen Maßnahmen, um
sicherzustellen, daß dieser Vertrag
spätestens zu dem in Artikel 162 Absatz
1 des Übereinkommens vorgesehenen
Zeitpunkt angewendet wird. Die Mit-
gliedstaaten des Internationalen Patent-
instituts, die gleichzeitig Vertragsstaaten
des Übereinkommens sind, verpflichten
sich ferner, ihre Mitgliedschaft am
Haager Abkommen zum Zeitpunkt der
Anwendung des Vertrags zu beenden.  

unverändert
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(b) Die Vertragsstaaten des Über- (b) Die Vertragsstaaten des Über-
einkommens treffen die notwendigen einkommens treffen die notwendigen
Maßnahmen, um sicherzustellen, daß die Maßnahmen, um sicherzustellen, daß die
Aktiva und Passiva sowie das gesamte Aktiva und Passiva sowie das gesamte
Personal des Internationalen Patent- Personal des Internationalen Patent-
instituts in das Europäische Patentamt instituts in das Europäische Patentamt
nach Maßgabe des unter Buchstabe a nach Maßgabe des unter Buchstabe a
erwähnten Vertrags übernommen erwähnten Vertrags übernommen
werden. Die Zweigstelle in Den Haag
übernimmt von der Anwendung dieses
Vertrags an einerseits die Aufgaben, die
dem Internationalen Patentinstitut am
Tag der Auflage des Übereinkommens
zur Unterzeichnung obliegen, insbeson-
dere diejenigen, die es zu diesem Zeit-
punkt gegenüber seinen Mitgliedstaaten
wahrnimmt, wobei es unerheblich ist, ob
diese Staaten Vertragsstaaten des Über-
einkommens werden oder nicht, und
andererseits die Aufgaben, zu deren
Wahrnehmung es sich bei Inkrafttreten
des Übereinkommens gegenüber Staaten
verpflichtet hat, die in diesem Zeitpunkt
sowohl Mitgliedstaaten des
Internationalen Patentinstituts als auch
Vertragsstaaten des Übereinkommens
sind. Außerdem kann der Verwaltungsrat
der Europäischen Patentorganisation der
Zweigstelle weitere Aufgaben auf dem
Gebiet der Recherche übertragen.  

werden. Das Europäische Patentamt
übernimmt von der Anwendung dieses
Vertrags an einerseits die Aufgaben, die
dem Internationalen Patentinstitut am
Tag der Auflage des Übereinkommens
zur Unterzeichnung obliegen, insbeson-
dere diejenigen, die es zu diesem Zeit-
punkt gegenüber seinen Mitgliedstaaten
wahrnimmt, wobei es unerheblich ist, ob
diese Staaten Vertragsstaaten des Über-
einkommens werden oder nicht, und
andererseits die Aufgaben, zu deren
Wahrnehmung es sich bei Inkrafttreten
des Übereinkommens gegenüber Staaten
verpflichtet hat, die in diesem Zeitpunkt
sowohl Mitgliedstaaten des
Internationalen Patentinstituts als auch
Vertragsstaaten des Übereinkommens
sind. Außerdem kann der Verwaltungsrat
der Europäischen Patentorganisation
dem Europäischen Patentamt weitere
Aufgaben auf dem Gebiet der Recherche
übertragen.  
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(c) Die obengenannten Verpflichtungen
beziehen sich sinngemäß auch auf die
gemäß dem Haager Abkommen
geschaffene Dienststelle unter den im
Abkommen zwischen dem Internationalen
Patentinstitut und der Regierung des
beteiligten Vertragsstaats vorgesehenen
Bedingungen. Diese Regierung
verpflichtet sich, mit der Europäischen
Patentorganisation ein neues
Abkommen, das das bereits bestehende
Abkommen mit dem Internationalen
Patentinstitut ablöst, zu schließen, um
die Bestimmungen über die Organisation,
die Tätigkeit und die Finanzierung der
Dienststelle mit diesem Protokoll in
Einklang zu bringen.  

(2) Die Vertragsstaaten des Übereinkom-
mens verzichten zu dem in Artikel 162
Absatz 1 des Übereinkommens genann-
ten Zeitpunkt vorbehaltlich Abschnitt III
für ihre Zentralbehörden für den gewerb-
lichen Rechtsschutz zugunsten des
Europäischen Patentamts auf die
Tätigkeit als Internationale Recherchen-
behörde nach dem Zusammenarbeits-
vertrag.  

unverändert

unverändert
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(3)(a) Zu dem in Artikel 162 Absatz 1 des
Übereinkommens genannten Zeitpunkt
wird in Berlin (West) zum Zweck der
Durchführung von Recherchen für euro-
päische Patentanmeldungen eine Dienst-
stelle des Europäischen Patentamts
errichtet. Diese Dienststelle untersteht
der Zweigstelle in Den Haag.  

(b) Der Verwaltungsrat legt die Befug-
nisse der Dienststelle Berlin unter
Berücksichtigung allgemeiner Erwä-
gungen und der Bedürfnisse des
Europäischen Patentamts auf dem
Recherchengebiet fest. 

(c) Zumindest am Anfang des Zeitab-
schnitts nach der stufenweisen Aus-
dehnung des Tätigkeitsbereichs des
Europäischen Patentamts muß der
Umfang der dieser Dienststelle über-
tragenen Arbeiten eine volle Auslastung
des im Zeitpunkt der Auflage des Über-
einkommens zur Unterzeichnung bei der
Dienststelle Berlin des Deutschen
Patentamts beschäftigten
Prüferpersonals ermöglichen.  

(d) Die Bundesrepublik Deutschland
übernimmt die zusätzlichen Kosten, die
der Europäischen Patentorganisation aus
der Errichtung und dem Betrieb der
Dienststelle Berlin entstehen. 

(3)a) Das Europäische Patentamt
unterhält in Berlin eine Dienststelle;
die Bundesrepublik Deutschland über-
nimmt die zusätzlichen Kosten, die der
Europäischen Patentorganisation
dadurch entstehen.

entfällt

entfällt

entfällt


